
 

Pädagogischer Leitfaden zur Aufrechterhaltung  
einer funktionierenden Schulgemeinschaft 
 

 

Leitfaden für die Vergabe von Verhaltensnoten 

Sehr zufriedenstellend: 

• Hausordnung wird eingehalten 

• Einordnung in die Klassengemeinschaft mit Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Verständnis 

• regelmäßiges und pünktliches Erscheinen 

• angemessene Lautstärke im Unterricht 

Bei kleineren Verstößen zeigen die Schüler:innen Einsicht und leisten Wiedergutmachung. 

Die Pflichten werden verlässlich erfüllt. 

 

Zufriedenstellend: 

• Nichtbefolgen von Anordnungen der Lehrperson 

• Stören des Unterrichts durch Schwätzen, Herausrufen, etc. 

• Zuspätkommen  

• Mängel an Höflichkeit und Respekt im Umgang miteinander 

• Verwendung von abfälligen und beleidigenden Ausdrücken  

• mutwilliges Beschmieren und Beschmutzen von Schuleigentum 

• Verstecken oder Wegnehmen von fremdem Eigentum  

• unerlaubtes Essen im Unterricht 

• unerlaubte Nutzung von elektronischen Geräten 

Die Schüler:innen zeigen Einsicht beim Besprechen des Fehlverhaltens.  

Die Pflichten werden meist erfüllt. 

 

Wenig Zufriedenstellend: 

• mehrfache Verstöße gegen einen oder mehrere der zuvor angeführten Punkte 

• häufiges Widersprechen gegen Anordnungen 

• wiederholte Beleidigungen, Beschimpfungen und Kraftausdrücke  

• Fälschen von Unterschriften 

• Schwänzen des Unterrichts 

• Zerstören und/oder Beschädigen fremden Eigentums 

• körperliche Übergriffe  

• Lügen und Verleumden 

• Mobbing 

Die Schüler:innen sind bei Ermahnungen uneinsichtig und verweigern Wiedergutmachungen.  

Die Pflichten werden häufig nicht erfüllt. 

 

 

 



 

Nicht zufriedenstellend: 

• mehrmalige Verstöße gegen einen oder mehrere der zuvor angeführten Punkte 

• strafrechtlich relevante Verhaltensweisen 

• Verstöße gegen Datenschutzrichtlinien und das Persönlichkeitsrecht 

Die Schüler:innen sind bei Ermahnungen uneinsichtig und verweigern Wiedergutmachungen.  

Die Pflichten werden kaum oder nicht erfüllt.  

 

 

Leitfaden für Hilfsmaßnahmen  

 

 


